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Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BFE Bundesamt für Energie
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
WHO World Health Organization
BJ Bundesamt für Justiz
BIP Bruttoinlandsprodukt
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
USG Umweltschutzgesetz
ENHK Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
GRECO Staatengruppe gegen Korruption
BV Bundesverfassung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
EpG Epidemiengesetz
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
WFG Wohnraumförderungsgesetz
RPV Raumplanungsverordnung
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
KAE Kurzarbeitsentschädigung
NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz
InstA Institutionelles Abkommen

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CdG Les Commissions de gestion
CDF Contrôle fédéral des finances
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFEN Office fédéral de l'énergie
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
OMS Organisation mondiale de la Santé
OFJ Office fédéral de la justice
PIB Produit intérieur brut
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
LPE Loi sur la protection de l'environnement
CFNP Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
GRECO Group d'états contre la corruption
Cst Constitution fédérale
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
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LEp loi sur les épidémies
CEP Commission d'enquête parlementaire
LOG Loi sur le logement
OAT Ordonnance sur l'aménagement du territoire
ZHAW Haute école des sciences appliquées de Zürich
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
InstA Accord institutionnel
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Organisation de l’administration fédérale

Weil der Nationalrat auf Eintreten auf die Umsetzung der parlamentarischen Initiative
von Edith Graf-Litscher (sp, TG) zur Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes beharrt
hatte, musste der Ständerat ein zweites Mal darüber debattieren, ob er das Geschäft
detailliert behandeln will oder nicht. Das «Wohl des Landes» stehe und falle nicht mit
dieser Vorlage, beschrieb Andrea Caroni (fdp, AR) die Initiative, bei der es eigentlich
lediglich darum ging, ob die Einsicht amtlicher Dokumente gänzlich gebührenfrei
werden soll oder ob an der aktuellen Regel festgehalten werden soll, die Gebühren als
Regelfall vorsieht. Da die Gebühren in der Praxis in 97 Prozent aller Fälle erlassen
würden, könnte man dies eigentlich auch ins Gesetz übernehmen, argumentierte eine
starke Minderheit der SPK-SR, die Eintreten und damit Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats empfahl. Es gehe darum, das Verursacherprinzip hochzuhalten,
begründete hingegen Heidi Z'graggen (mitte, UR) als Kommissionssprecherin die
Empfehlung der Kommissionsmehrheit für Festhalten am ursprünglichen Entscheid und
somit für Nichteintreten. Wenn bei einer Einsicht hohe Kosten entstünden, dann sollen
diese nicht die Allgemeinheit, sondern die Gesuchsstellenden bezahlen müssen. Es
müsste gar ein Anstieg von Gesuchen befürchtet werden, wenn diese gänzlich
kostenfrei würden. Man könne in der Detailberatung ja immer noch Details regeln –
etwa eine Obergrenze von CHF 2'000 bei aufwändigen Gesuchen (Lisa Mazzone, gp, GE)
oder die Information, dass Gebühren anfallen könnten (Andrea Caroni, fdp, AR) –
entgegneten die Sprechenden für die Minderheit. Justizministerin Karin Keller-Sutter,
die noch einmal die positive Haltung des Bundesrates zu einem gebührenfreien
Öffentlichkeitsprinzip deutlich machte, verwies schliesslich auch auf die
Vernehmlassung, die gezeigt habe, dass eine Mehrheit der Kantone die Vorlage
befürwortete. Die kleine Kammer liess sich in der Folge umstimmen. Mit 25 zu 18
Stimmen folgte sie dem Minderheitsantrag und beschloss Eintreten. Damit geht die
Vorlage zur Detailberatung an die Kommissionen zurück. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.12.2021
MARC BÜHLMANN

Organisation du Parlement

Mit 7 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) beantragte die SPK-SR die Motion von Werner
Salzmann (svp, BE) mit der Forderung, dass das Parlament bei der Anordnung einer
ausserordentlichen Lage gemäss EpG einbezogen werden müsse, abzulehnen. Sie
verwies in ihrem Bericht darauf, dass bereits eine Revision des Epidemiengesetzes in
Angriff genommen worden sei, in der die Frage nach der Rolle des Parlamentes
berücksichtigt werde. Darüber hinaus würden die Mitwirkungsrechte der
Bundesversammlung im Falle von Krisen auch im Rahmen zweier parlamentarischer
Initiativen (Pa.Iv. 20.437 & Pa.Iv. 20.438), denen zuvor Folge gegeben worden war, neu
geregelt.
In der Ratsdebatte in der Sommersession 2022, die nötig war, weil eine starke
Kommissionsminderheit für Annahme der Motion plädierte, wurde gleichzeitig die
ähnliche Motion von Jakob Stark (svp, TG, Mo. 21.3033) für einen besseren Einbezug des
Parlaments bei der Bekämpfung von Pandemien behandelt. Für die SPK-SR erörterte
Andrea Caroni (fdp, AR) ein formelles und ein inhaltliches Argument, die gegen die
Motionen sprächen: Es gehe formell bei beiden Motionen nicht um die Revision des
EpG, sondern um die Rolle der Bundesversammlung in Krisen – dies sei aber bereits
Gegenstand einer laufenden Gesetzesrevision, womit die Vorstösse eigentlich bereits
erfüllt seien. Inhaltlich würde die Motion Salzmann die parlamentarische Genehmigung
der Ausrufung der ausserordentlichen Lage durch den Bundesrat fordern. Der
Nationalrat habe aber Vorstösse und Anträge zu solchen «Genehmigungspflichten»
bereits in grosser Zahl im Rahmen der Diskussionen um die Covid-19-Pandemie
abgelehnt. Das Parlament könne nicht so rasch handeln wie die Exekutive, wäre deshalb
stets zu spät und könne entsprechend kaum präventiv entscheiden. In der auf den
parlamentarischen Initiativen beruhenden Revision des Parlamentsrechts werde
deshalb auf eine Beschleunigung der Behandlung von Motionen gepocht. «Fazit:», so
Caroni, «Die Reformen sind unterwegs», weshalb die Motionen unnötig seien.  
Werner Salzmann verteidigte seinen Vorstoss damit, dass sich im Parlament ein Gefühl
der Machtlosigkeit eingestellt habe, nachdem der Bundesrat die ausserordentliche Lage
gemäss Epidemiengesetz ausgerufen habe. Natürlich müsse der Bundesrat rasch

MOTION
DATE: 30.05.2022
MARC BÜHLMANN
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handeln können und er habe laut dem Epidemiengesetz auch das Recht dazu, aber auch
eine nachträgliche Genehmigungspflicht hätte letztlich die Legitimität des
bundesrätlichen Entscheides erhöht. 
Daniel Fässler (mitte, AI) unterstützte die Minderheitenposition von Salzmann. Die
Pandemie habe gezeigt, wie weitreichend die Folgen sein könnten, wenn der Bundesrat
die ausserordentliche Lage ausrufe. Dies sei vom Epidemiengesetz zwar so gewollt, es
sei aber zu klären, ob dies auch weiterhin so sein solle oder ob es nicht besser wäre,
auch das Parlament – wenn nötig – mit einer nachträglichen Genehmigung mit in die
Verantwortung zu nehmen. Es sei wahrscheinlich, dass die laufenden Revisionen diese
Klärung vornehmen würden, die Ablehnung der Motion Salzmann wäre aber ein falsches
Zeichen an den Bundesrat. Zudem müsse die Frage des Einbezugs des Parlaments in
der Tat auch ganz spezifisch im Epidemiengesetz geregelt werden. Heidi Z'graggen
(mitte, UR) urteilte, dass das aktuelle Epidemiengesetz dem Bundesrat «zu viel
Machtfülle» verleihe. Diese sei im internationalen Vergleich sogar «einzigartig» gross:
Eine Studie zeige, dass die Schweiz gemäss eines «Machtkonzentrationsindex» von 34
Ländern an neunter Stelle liege – hinter acht osteuropäischen Staaten. Freilich habe
der bundesrätliche Machtzuwachs auf gesetzlichen Grundlagen beruht und der
Bundesrat habe in der Pandemie auch gute Arbeit geleistet, trotzdem brauche gerade
ein solcher situativer Machtzuwachs Gegengewichte in der Legislative. Nur wenn das
Parlament eingebunden würde, schaffe dies «zuhanden der Bevölkerung und der
Kantone die dringend notwendige Öffentlichkeit und Legitimation», was mit der
Annahme der Motion Salzmann bekräftigt werden müsse. 
Gesundheitsminister Alain Berset erinnerte die kleine Kammer am Schluss der Debatte
in einem ziemlich ausführlichen Votum daran, dass es für den Bundesrat nicht einfach
oder gar angenehm gewesen sei, die Verantwortung zu übernehmen, als das Parlament
zu Beginn der Pandemie seine Arbeit eingestellt habe. Der Bundesrat habe sich aber
sogar in dieser Situation bemüht, mit dem Parlament via Kommissionen in Kontakt zu
bleiben. Hingegen hätten jene Leute, die den Bundesrat ob der zu grossen Machtfülle
kritisiert hätten, keine Verantwortung übernommen, als die ausserordentliche Lage
nicht mehr gegolten habe. Er halte zudem im Epidemiengesetz nicht den Artikel 7 zur
ausserordentlichen Lage für zentral, auf den die Motion Salzmanns ziele, sondern den
Artikel 6 zur besonderen Lage, da diese wesentlich häufiger sei, und bei der die
Verantwortung des Parlaments ebenfalls geregelt werden müsse. Schliesslich sei bei der
Schaffung des Epidemiengesetzes im Jahr 2012 nicht über die ausserordentliche Lage,
sondern über Impfungen diskutiert worden. Die Bedeutung bestimmter
Gesetzesbestimmungen zeige sich folglich erst, wenn sie in der Realität angewendet
werden müssten. Es brauche aber, darin gehe der Bundesrat mit dem Parlament einig,
in Anbetracht der Erfahrungen der letzten Monate Revisionen. Diese seien mit einem
neuen Epidemiengesetz auf gutem Weg. Die Motionen seien inhaltlich zwar wichtig und
ihre Anliegen müssten einfliessen, dafür brauche es aber eben keinen weiteren
Gesetzesauftrag an den Bundesrat. 
Dies sah auch die Mehrheit des Ständerats so: Mit 26 zu 18 Stimmen (1 Enthaltung)
wurde die Motion Salzmann abgelehnt. Unterstützung erhielt der Vorstoss vor allem aus
den Fraktionen der SVP und der Mitte. 2

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat die Vorlage für die Schaffung einer
ausserordentlichen Aufsichtsdelegation (AoDel). Wenn die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter der Mehrheit ihrer GPK-SR folgten und der nationalrätlichen Version
zustimmten, dann könne die «lange Geschichte» der parlamentarischen Initiative von
Rudolf Joder (svp, BE) beendet werden, versuchte Matthias Michel (fdp, ZG) als
Sprecher der Kommissionsmehrheit deren Antrag schmackhaft zu machen. Konkret
gehe es darum, dass die vier Aufsichtskommissionen (die GPK und die FK beider Räte)
eine Subkommission bzw. eben eine AoDel einsetzen könnten. Zwischen National- und
Ständerat umstritten sei, welche Rechte dieses Gremium haben solle. Der vorliegende
Kommissionsvorschlag, der dem Entscheid des Nationalrats entspreche, sehe
erweiterte Informationsrechte vor (Einsicht von Bundesratsprotokollen, Zugang zu als
geheim deklarierten Dokumenten, Einvernahme von Zeuginnen und Zeugen), die
allerdings nur gewährt würden, wenn ein Bedarf dafür ausgewiesen werden könne. Die
Schaffung einer ausserordentlichen Delegation müsste die Zustimmung aller vier
Aufsichtskommissionen haben und sich aus einem Teil derer Mitglieder rekrutieren. Der
Ausweis des Bedarfs an zusätzlichen Informationsrechten müsste ebenfalls von den vier
Aufsichtskommissionen gutgeheissen werden. Der Vorteil einer solchen Subkommission
gegenüber einer PUK, die in ausserordentlichen Situationen ebenfalls eingesetzt
werden könne, sei, dass die Subkommission schneller einsetzbar und «weniger politisch
geprägt» sei als eine PUK, so der Kommissionssprecher. Hans Stöckli (sp, BE) und Heidi
Z'graggen (mitte, UR) ergänzten, dass die letzten Jahre eben gezeigt hätten, dass eine

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 09.06.2022
MARC BÜHLMANN
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PUK nicht mehr so einfach eingesetzt werden könne, weil sie «sehr stark verpolitisiert»
sei.
Eine von Daniel Fässler (mitte, AI) angeführte Minderheit plädierte hingegen dafür, den
Status Quo – die Möglichkeit, eine Subkommission einzusetzen, ohne dieser allerdings
erweiterte Informationsrechte zu gewähren – im Gesetz zu verankern. Der Ständerat
habe sich bereits in der ersten Behandlungsrunde entschieden, dass es kein neues
Gremium brauche, das bewährte Instrumente wie die Aufsichtskommissionen oder die
PUK konkurrenzieren würde. Beim jetzt vorliegenden Vorschlag habe der Nationalrat,
der auf eine starke AoDel poche, lediglich eine kleine Modifikation vorgenommen,
indem er einen Bedarfsnachweis eingebaut habe. Die Minderheit sehe aber nicht ein,
weshalb es in einer ausserordentlichen Situation nicht einfach wie bisher möglich sein
soll, eine PUK einzusetzen.
Die Ratsmehrheit hielt in der Folge an ihrem ursprünglichen, von der
Kommissionsminderheit vertretenen Entscheid fest: Mit 24 zu 18 Stimmen lehnte der
Ständerat also die Schaffung einer AoDel erneut ab. Damit wird die Geschichte der
parlamentarischen Initiative also noch länger werden. 3

Administration judiciare

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat die Justiz-Initiative. Im Vorfeld hatte
die RK-SR die Initiative einstimmig zur Ablehnung empfohlen. Allerdings lag – wie
bereits in der Frühjahrssession im Nationalrat – ein Minderheitenantrag auf einen
direkten Gegenentwurf vor, mit dem die Möglichkeit für eine stille Wiederwahl von
Bundesrichterinnen und Bundesrichtern geschaffen werden sollte. Diesen Antrag
empfahl die Kommission mit 9 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung zur Ablehnung. 
In der Ratsdebatte führte der Präsident der RK-SR, Beat Rieder (mitte, VS), als
Kommissionssprecher die Argumente aus, mit welcher seine Kommission ihre
Ablehnung gegen das Begehren begründete. Mit dem Losverfahren würde ein
direktdemokratisches Wahlverfahren durch ein «aleatorisches» ersetzt, was der
Tradition der Schweiz widerspreche. Ein solches Verfahren würde nicht nur die
Legitimation der Gerichte untergraben, sondern auch die Vereinigte
Bundesversammlung eines ihrer Rechte berauben und sie so schwächen. Darüber
hinaus sehe die Initiative zwar eine angemessene sprachliche Verteilung vor, eine
Repräsentation der Geschlechter oder verschiedener Landesteile und Regionen sei
aber nicht vorgesehen und würde durch das Los wohl kaum abgedeckt. Eine möglichst
repräsentative Vertretung sei aber eben Bedingung für eine hohe Akzeptanz der
Judikative. Auch eine Expertenkommission, die gemäss der Initiative anstelle der
Gerichtskommission (GK) die geeigneten Richterinnen und Richter bestimmen soll, die
dann zum Losverfahren zugelassen würden, bestehe aus Mitgliedern, die «persönliche
und gesellschaftspolitische Ansichten» hätten. Politische Neutralität, wie sie vom
Begehren angestrebt werde, sei auch von einem solchen Gremium nicht zu erwarten.
Zudem hätten auch ausgeloste Richterinnen und Richter politische Grundhaltungen,
die per Los aber nicht unbedingt ausgewogen verteilt wären. Nicht das Los, sondern der
freiwillige Parteienproporz sorge eben dafür, dass unterschiedliche politische
Werthaltungen möglichst ausgewogen vertreten seien. Zwar könne ein
Expertengremium nach objektiven Kriterien wohl über fachliche Eignung und Qualität
von Gerichtspersonen befinden. Innerhalb dieser Qualifikationen dürfte es aber
Unterschiede geben und mit dem Losverfahren würden dann eben wahrscheinlich nicht
die Personen mit der besten Eignung gewählt. Allerdings sei die Idee, mehr Expertise in
die Auswahl der Richterinnen und Richter aufzunehmen, gut. Die RK-SR habe deshalb
eine parlamentarische Initiative für einen Fachbeirat eingereicht, der die GK beim
Auswahlverfahren unterstützen solle. Ein weiteres Problem der Justizinitiative sei, dass
sie keine Wiederwahl, sondern lediglich eine Amtsenthebung von Richterinnen und
Richtern durch Bundesrat und Parlament vorsehe. Auch hier gebe es viel Potenzial für
Misstrauen und Legitimationsverlust. Das jetzige System habe sich bewährt, schloss
Rieder sein Plädoyer gegen die Initiative; das «Schweizerische Bundesgericht kann als
eines der weltweit besten angesehen werden».
Lisa Mazzone (gp, GE) warb für den Gegenvorschlag. Einen solchen brauche es nur
schon, um der Initiative möglichst viel Unterstützung zu entziehen. Jedes Ja-Prozent sei
nämlich ein Zeichen für schädliches Misstrauen gegen die Judikative. Das Parlament
dürfe nicht so tun, als gäbe es keine Probleme. Ein solches Problem stelle die
Wiederwahl der Richterinnen und Richter dar, die immer wieder von unschönen Tönen
begleitet werde und stark politisiert sei. Der Gegenvorschlag, der freilich im Nationalrat
abgelehnt worden sei und deshalb von der Kommission noch verbessert werden
müsste, müsse ein Verfahren anstreben, mit dem die Wiederwahl durch das Parlament
und die damit verbundenen, in der Bevölkerung Misstrauen schürenden, politischen

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 18.06.2021
MARC BÜHLMANN
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Spielchen vermieden werden. Andrea Caroni (fdp, AR) nahm den Ball auf und erwähnte,
dass es in der Geschichte lediglich in drei Fällen zu Abwahlen gekommen sei. Im 19.
Jahrhundert sei dies aufgrund des Alters zweier Richter geschehen. Dem sei mit der
gesetzlich geregelten Alterslimite – Amtsausübung bis längstens fünf Jahre nach
Erreichen des ordentlichen Rentenalters – begegnet worden. «Das institutionelle
Immunsystem» habe aber auch im dritten Fall, bei der «persönlich motivierten» Abwahl
von Bundesrichter Schubarth 1990, funktioniert, weil dieser anschliessend sofort
wiedergewählt worden sei. Das System sei nicht perfekt, aber sehr gut und es brauche
entsprechend auch keinen Gegenvorschlag. In der Debatte wurden weitere Analogien
zur Geschichte gezogen: Heidi Z'graggen (mitte, UR) führte die ausgelosten Richter ins
Feld, die Sokrates zum Tod verurteilt hatten, und Mathias Zopfi (gp, GL) berichtete, dass
das Losverfahren im Kanton Glarus bis ins 17. Jahrhundert angewendet worden sei, sich
aber nicht bewährt habe. Justizministerin Karin Keller-Sutter schloss die Debatte
schliesslich mit dem Hinweis, dass eine einmalige Wahl und eine lange Amtsdauer die
Unabhängigkeit der Judikative in der Tat grundsätzlich stärken und Parteilose mit dem
Losverfahren eher eine Richterstelle erhalten würden. Trotzdem sei der Bundesrat
gegen das Begehren, weil das Losverfahren nicht dem Leistungsprinzip entspreche, die
demokratische Legitimation der Judikative untergrabe und die Vorzüge des tief im
System der Schweiz verankerten freiwilligen Parteienproporz, wie etwa Transparenz und
Repräsentativität, ohne Not verschenke. Auch das Bundesgericht selber sehe zudem
keinen Handlungsbedarf und sei mit der Stellungnahme des Bundesrats einverstanden.
Die Magistratin verwies schliesslich auf die bereits angestossenen Revisionen, die auf
Teilforderungen der Initiative eingingen – etwa die Diskussionen in der GK für ein
besseres Auswahlverfahren, das auch Parteilose berücksichtigen könnte, die
parlamentarische Initiative der RK-SR für einen Fachbeirat oder die parlamentarische
Initiative von Beat Walti (fdp, ZH; Pa.Iv. 20.468), mit der die Mandatssteuern geregelt
werden sollen. Eine stille Wahl – so das Argument des Bundesrats gegen den Antrag für
einen Gegenvorschlag – wäre zudem weniger demokratisch und transparent als eine
Wiederwahl. Und auch eine von einer Expertenkommission beantragbare
Nichtwiederwahl mache «sogenannte Denkzettel» möglich. Ein solcher Gegenvorschlag
würde zudem den Erwartungen der Initiantinnen und Initianten wohl zu wenig stark
entgegenkommen und sei deshalb nicht geeignet, der Initiative den Wind aus den
Segeln zu nehmen. In der darauffolgenden Abstimmung lehnte der Ständerat Eintreten
auf den Minderheitenantrag für einen Gegenvorschlag mit 26 zu 8 Stimmen (0
Enthaltungen) ab und empfahl die Initiative zur Ablehnung. 

In den am Ende der Sommersession 2021 abgehaltenen Schlussabstimmungen zum
Bundesbeschluss über die Justizinitiative, mit dem die Initiative zur Ablehnung
empfohlen werden sollte, waren die Verhältnisse dann sehr deutlich. Im Nationalrat
stimmte einzig Lukas Reimann (svp, SG) für eine Empfehlung auf Annahme der Initiative.
Er stand 191 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen gegenüber. Im Ständerat fiel die
Empfehlung zur Ablehnung des Begehrens mit 44 Stimmen einstimmig aus (0
Enthaltungen). 4

Nachdem die beiden Kammern in der Sommersession 2021 einen Gegenvorschlag
verworfen und die Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und
Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» fast einstimmig zur Ablehnung
empfohlen hatten, setzte der Bundesrat den Termin für die Abstimmung über das
Volksbegehren auf den 28. November 2021 fest. 

Das Ziel der Initiative war eine Reform des Wahlsystems der Bundesrichterinnen und
Bundesrichter. Am aktuellen Vorgehen wurde kritisiert, was in der Zeitung «Republik»
als «Unheilige Dreifaltigkeit» bezeichnet wurde: Parteizugehörigkeit, Mandatssteuer
und Wiederwahl. In der Tat bedingt die Idee des Parteienproporz, also die Verteilung
der Sitze an den höchsten eidgenössischen Gerichten entsprechend der Stärke der
Parteien im Parlament, dass Kandidierende für höchste Richterämter einer Partei
angehören sollten, um gewählt werden zu können. Alle Parteien fordern zudem von
ihren Mandatsträgerinnen und -trägern eine Abgabe, die Mandatssteuer. In den Medien
wurden zu diesem Obolus von Gerichtspersonen verschiedene Zahlen herumgereicht:
Eine Befragung der CH-Medien bei den Parteien wies ein Total aller Abgaben von allen
Richterinnen und Richtern aus allen Bundesgerichten zwischen CHF 30'000 bei der
GLP und CHF 265'000 bei der SP aus (FDP: CHF 35'000; Grüne: CHF 100'000; Mitte:
CHF 65'000; SVP: CHF 172'000). Das aktuelle Wahlsystem sieht schliesslich vor, dass
Bundesrichterinnen und -richter nicht nur vom Parlament gewählt, sondern alle sechs
Jahre bestätigt werden müssen. Das Initiativkomitee kritisierte, dass diese drei
Elemente letztlich die Unabhängigkeit der Judikative gefährdeten, und forderte deshalb

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 28.11.2021
MARC BÜHLMANN
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mit seinem Begehren, dass ein vom Bundesrat ernanntes Fachgremium Kandidierende
nach fachlicher Eignung auswählt und dass die Bundesrichterinnen und Bundesrichter
aus einem mit diesen Kandidierenden gefüllten Pool per Losverfahren gezogen werden.
Die Gewählten sollen zudem keiner Amtszeitbeschränkung mehr unterliegen, sondern
bis maximal fünf Jahre nach Pensionsalter in ihrem Amt verbleiben dürfen, falls sie
nicht mittels eines neu einzuführenden Abberufungsverfahrens aufgrund von
Fehlverhalten abgesetzt würden. Beim Losverfahren würde einzig eine sprachliche
Repräsentation berücksichtigt.  

Das Initiativkomitee – neben dem «Vater» der Initiative, dem Multimillionär und
Unternehmer Adrian Gasser, sassen der Politikwissenschafter Nenad Stojanovic und die
Mitte-Politikerin Karin Stadelmann (LU, mitte) federführend im Komitee – lancierte den
Abstimmungskampf am 30. September 2021. An einer Pressekonferenz und in späteren
Interviews betonten die Initiantinnen und Initianten, dass mit Annahme ihres Begehrens
der Pool an geeigneten Richterinnen und Richtern vergrössert würde: Auch Parteilose
könnten am Bundesgericht Einsitz nehmen und es müssten zukünftig nicht mehr
zahlreiche geeignete Kandidierende hintanstehen, wenn eine Partei – wie aktuell etwa
die Grünen nach ihren Wahlerfolgen 2019 – stark untervertreten sei und deshalb bei
Vakanzen lediglich Kandidierende dieser Partei berücksichtigt würden. Adrian Gasser
strich in mehreren Interviews das in seinen Augen grosse Problem der
Parteiabhängigkeit und der Mandatssteuer hervor: «Die politischen Parteien haben sich
die Macht angeeignet, diese Ämter unter sich aufzuteilen, dafür Geld zu verlangen und
eine opportun erscheinende Gesinnung einzufordern [...] Vorauseilender Gehorsam ist
garantiert», klagte er etwa in einem NZZ-Meinungsbeitrag. In Le Temps behauptete er,
dass die fehlende Unabhängigkeit der Gerichte dazu führe, dass in 95 Prozent der Fälle
Individuen vor Gericht verlieren würden, wenn sie gegen den Staat antreten müssten. 

Obwohl keine einzige etablierte Partei und kein Verband das Begehren unterstützte,
wollte keine Organisation die Federführung für eine Nein-Kampagne übernehmen. Ende
September gründete deshalb Andrea Caroni (fdp, AR) ein «überparteiliches Nein-
Komitee». Weil er wie bereits 2014 bei der sogenannten «Pädophileninitiative» den
liberalen, demokratischen Rechtsstaat bedroht sehe, wolle er sich wehren, betonte der
FDP-Ständerat im Sonntags-Blick. Im Komitee sassen Mitglieder aller grossen Parteien:
Heidi Z’graggen (mitte, UR); Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE), Nicolas Walder (gp, GE),
Beat Flach (glp, AG) und Yves Nidegger (svp, GE). In den Medien tat sich freilich vor allem
Andrea Caroni mit Stellungnahmen hervor. Mit dem Slogan «Wählen statt würfeln,
Demokratie statt Lotterie» griff er vor allem das Losverfahren an, das auf Glück beruhe
und deshalb nicht geeignet sei, fähige Kandidierende auszuwählen. Darüber hinaus
habe sich das bestehende System, das eine repräsentative Vertretung
unterschiedlicher politischer Grundhaltungen in der Judikative garantiere, bewährt. Im
Verlauf der Kampagne warf Andrea Caroni den Initiantinnen und Initianten zudem auch
vor, «falsch und verleumderisch» zu argumentieren. 

Am 11. Oktober erörterte Karin Keller-Sutter an einer Pressekonferenz die Position des
Bundesrats, der die Initiative zur Ablehnung empfahl. Das Volksbegehren sei «zu
exotisch» und stelle das politische System und die demokratische Tradition der
Schweiz «auf fundamentale Weise» in Frage, so die Justizministerin. Die Wahl durch
das Parlament würde durch Losglück ersetzt, womit die demokratische Legitimation
Schaden nehme. Das Losverfahren sei zudem ein «Fremdkörper im institutionellen
Gefüge», so die Bundesrätin. Mit dem heute angewandten Parteienproporz werde
hingegen gewährleistet, dass politische Grundhaltungen, aber auch das Geschlecht und
die regionale Herkunft am Bundesgericht «transparent und ausgewogen» vertreten
seien, war in der Medienmitteilung zu lesen. Die Praxis zeige zudem, dass die
Unabhängigkeit gewährleistet sei und kein Druck von Parteien auf die
Bundesrichterinnen und Bundesrichter ausgeübt werde. Noch nie in der jüngeren
Geschichte sei ein Richter oder eine Richterin aus politischen Gründen abgewählt
worden, so Karin Keller-Sutter, was zeige, dass der von den Initiantinnen und Initianten
kritisierte Konformitätsdruck aufgrund der Angst vor einer Wiederwahl gar nicht
bestehe. Es sei zudem falsch anzunehmen, dass parteilose Richterinnen und Richter
nicht ebenfalls Werte vertreten würden, die allerdings nicht so transparent seien, wie
bei Parteimitgliedern. Die Justizministerin nahm schliesslich auf die aktuelle Pandemie-
Diskussion Bezug: Viele Stimmen kritisierten momentan demokratisch nicht legitimierte
Gremien aus Expertinnen und Experten. Mit Annahme der Initiative würde mit der
vorgesehenen Fachkommission aber ein weiteres solches Gremium geschaffen. 

In den Medien wurde laut APS-Analyse und FöG-Abstimmungsmonitor nur selten über
die Justizinitiative berichtet. Dies war einerseits dem Umstand geschuldet, dass vor
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allem das Referendum gegen die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes sehr viel Platz
in der medialen Berichterstattung einnahm, andererseits ist dies aber wohl auch der
Komplexität des Themas zuzuschreiben. In der Tat kamen in den Printmedien neben
Adrian Gasser und Andrea Caroni vor allem Expertinnen und Experten, aber auch
ehemalige Richterinnen und Richter zu Wort. 
Auffällig war, dass die meisten dieser Expertinnen und Experten der Initiative relativ
wohlwollend gegenüberstanden. So wurden etwa Studien zitiert, die zeigten, dass eine
längere Amtszeit zu mehr richterlicher Unabhängigkeit führe. Kurze Amtszeiten und vor
allem die Wiederwahl könnten hingegen als Disziplinierungsmöglichkeit von Parteien
erachtet werden, mit der Linientreue von Richterinnen und Richtern erzwungen werde,
so etwa der Politikwissenschafter Adrian Vatter in der NZZ. Die Wiederwahl sichere
Bodenhaftung der Richter und trage dazu bei, dass «sich die Justiz nicht
verselbständigt» und dass Richterinnen und Richter nicht zu einer «Elite ohne
Legitimation» würden, meinte hingegen Katharina Fontana, ehemalige Mitarbeiterin im
BJ und NZZ-Journalistin für das Themengebiet Recht und Gesellschaft. Bemängelt
wurde zudem der Umstand, dass parteilose Kandidierende aktuell keine Chance hätten,
gewählt zu werden. Wenn wirklich Repräsentation das Ziel sei, dann dürften in den
Gerichten nicht nur Parteimitglieder sitzen, da die grosse Mehrheit der Bevölkerung
keine Parteibindung aufweise, so die Argumentation. Adrian Vatter schlug
entsprechend ein Modell mit 50 Prozent Parteilosen und 50 Prozent Parteimitgliedern
vor. Debattiert wurde auch über die Frage, ob Richterinnen und Richter überhaupt
ideologisch neutral sein könnten oder ob Gerichte eben nicht auch genuin politische
Institutionen seien. In diesem Falle wäre aber der Parteienproporz folgerichtig, so die
NZZ. Auch das Losverfahren erhielt einige Aufmerksamkeit – einige Expertinnen und
Experten erachteten es als geeignetes Mittel zur Auswahl von Richterinnen und
Richtern. Es sei schliesslich schon von Aristoteles als «Grundlage wahrer Demokratie»
betrachtet worden, warb der Ökonom Bruno S. Frey. Das Los sei über längere Frist
ebenso repräsentativ wie das momentane Auswahlverfahren, funktioniere aber
wesentlich unabhängiger, argumentierte die Ökonomin Margit Osterloh, die zudem
betonte, dass das Losverfahren nicht einfach eine Lotterie sei, sondern dass durch das
qualitative Losverfahren mit Vorselektion letztlich geeignetere Kandidatinnen und
Kandidaten ausgewählt würden als von menschlichen Expertinnen und Experten, die in
ihrer Wahl eben nicht frei seien von Beeinflussung. Die anfänglich wohl geringere
Akzeptanz des Losverfahrens würde rasch zunehmen und das Vertrauen in die
Judikative dadurch gar noch verstärkt, so die Ökonomin. In den medialen Kommentaren
stand hingegen die Fachkommission, die gemäss der Justizinitiative vom Bundesrat
zusammengestellt werden müsste, eher in der Kritik. Die Diskussion um eine optimale
Besetzung würde sich von der Richterinnen- und Richterwahl auf die Bestellung dieser
Fachkommission verschieben. Es sei nicht klar, wie diese zusammengesetzt werden
solle und ob diese eben nicht auch wiederum politisch agieren würde, so der Tenor der
Kritikerinnen und Kritiker. Die Weltwoche sprach gar von einer «brandgefährlichen
Illusion», zu meinen, es könne ein Gremium eingesetzt werden, das «objektive
Qualifikationsmerkmale» bestimmen könne. Andrea Caroni warnte vor «einer obskuren,
bundesratsnahen Kommission [...], die weder Qualität noch Vielfalt noch demokratische
Legitimation gewährleisten kann». Allerdings stand auch die Frage im Raum, ob die
parlamentarische Gerichtskommission (GK), die momentan mit der Auswahl der
Kandidierenden betraut ist, fachlich wirklich dafür geeignet sei. Ein eher pragmatisches
Argument gegen die Initiative wurde schliesslich von Rechtsprofessor Lorenz Langer
vorgebracht: Da sich die Initiative auf das Bundesgericht beschränke, stelle sich die
Frage, woher bei Annahme der Initiative die Kandidierenden kommen sollen, da
Bewerbende für einen Bundesgerichtsposten in der Regel an anderen Bundesgerichten
(Bundesstrafgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundespatentgericht) oder an
kantonalen Gerichten tätig seien, wo aber meist noch nach Parteienproporz gewählt
würde. Es gäbe somit nicht mehr viele der verlangten «objektiven», also eben
parteiunabhängigen Kandidierenden.

In der medialen Diskussion wurde von Seiten der Befürworterinnen und Befürworter
auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das aktuelle System – auch im
internationalen Vergleich – sehr gut funktioniere. Die Geschichte zeige, dass
Richterinnen und Richter unabhängig seien und sich nicht vor einer Wiederwahl
fürchteten. In der Tat wurden bisher lediglich drei Bundesrichter abgewählt – zwei aus
Altersgründen zu Beginn der modernen Schweiz sowie Bundesrichter Martin Schubarth
1990, der freilich sofort wiedergewählt worden war.
Diskutiert wurde zudem der «Fall Donzallaz»: Die SVP hatte «ihren Bundesrichter»
nicht mehr zur Wiederwahl empfohlen, weil er in einigen Urteilen nicht mehr die
Parteilinie verfolgt habe. Yves Donzallaz wurde aber in der Folge von allen anderen
Fraktionen bei seiner Wiederwahl unterstützt und schliesslich gar zum
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Bundesgerichtspräsidenten gewählt. Dies zeige, dass sich Richterinnen und Richter
nicht von den eigenen Parteien unter Druck setzen liessen. Die Aargauer Zeitung
kritisierte freilich, dass sich bei Yves Donzallaz das Problem der Parteifarbe besonders
gut zeige: Um Bundesrichter zu werden, habe er einen Parteiwechsel von der CVP zur
SVP vorgenommen. Dies komme häufig vor, so die Zeitung: Kandidierende wechselten
ihre «Parteifarbe wie Chamäleons», um ihre Wahlchancen zu steigern. 
Der einzige Nationalrat, der die Initiative unterstützt hatte, kam ebenfalls in den Medien
zu Wort. Lukas Reimann gab zu Protokoll, dass er die Arbeit der GK als deren Mitglied
als wenig seriös erlebt habe, da die Kandidierendenauslese eher eine politische als eine
fachliche Frage gewesen sei. Einmal habe die Kommission einem sehr geeigneten, aber
parteilosen Kandidaten gar offen empfohlen, der GLP oder der BDP beizutreten, damit
er zur Wahl eingeladen werden könne. 

Für Gesprächsstoff sorgten zudem einige pensionierte Richterinnen und Richter, die
den Medien Red und Antwort standen. Praktisch unisono gaben alt-Bundesstrafrichter
Bernard Bertossa sowie die alt-Bundesrichter Jean Fonjallaz, Karl Hartmann, Ulrich
Meyer und Hans Wiprächtiger, aber auch die Luzerner alt-Oberrichterin Marianne Heer
(fdp) zu Protokoll, von ihrer Partei nie auch nur irgendeinen Druck verspürt zu haben –
auch ihre Kolleginnen und Kollegen nicht. Angesprochen auf die Angst vor einer Nicht-
Wiederwahl erzählte Hans Wiprächtiger, dass sich das Bundesgericht viel mehr vor
schlechter Presse als vor dem Parlament fürchte. Zur Sprache kam auch die von der
Greco kritisierte Mandatssteuer. Man müsse die Parteien unterstützen, damit die
Demokratie in der Schweiz funktioniere, äusserte sich Jean Fonjallaz hierzu. Er habe
vielmehr das Gefühl, dass die Partei mehr von ihm als Beitragszahlendem abhängig sei
als er von ihr, so der alt-Bundesrichter. Von Ämterkauf könne nur die Rede sein, wenn
Höchstbietende einen Posten kriegten; die Abgaben seien aber innerhalb einer Partei
für alle gleich. 
Eine gegenteilige Meinung vertrat einzig der Zürcher alt-Oberrichter Peter Diggelmann.
Es gebe zwar keine offenen Drohungen, den Druck der Parteien spüre man aber etwa an
Fraktionsausflügen oder Parteianlässen. Er selber sei zudem zu einer Mandatssteuer
gezwungen worden und wäre wohl nicht mehr nominiert worden, wenn er der
entsprechenden Mahnung nicht nachgekommen wäre. Im Gegensatz zu Kolleginnen und
Kollegen, die momentan im Amt seien und deshalb aus Angst keine öffentliche Kritik
anbrächten, sei es ihm als pensioniertem Richter und aufgrund seines Parteiaustritts
möglich, Kritik zu äussern. Das Interview von Peter Diggelmann im Tages-Anzeiger blieb
nicht unbeantwortet. Andrea Caroni sprach tags darauf in der gleichen Zeitung von
«verleumderischen Unterstellungen». Er kenne keinen Richter und keine Richterin, die
sich unter Druck gesetzt fühlten. 

Beliebtes Mediensujet war auch der Kopf der Initiative, Adrian Gasser. Der
Multimillionär und Chef der Lorze Gruppe, einem Firmenkonglomerat mit Sitz in Zug,
habe sich seit seiner Jugendzeit für richterliche Unabhängigkeit interessiert. Als
Wirtschaftsprüfer habe er einige Fälle erlebt, bei denen diese Unabhängigkeit nicht
gegeben gewesen sei, sagte er in einem Interview. 1987 habe Adrian Gasser im Kanton
Thurgau erfolglos für den National- und 1999 für den Ständerat kandidiert – als
Parteiloser. Erst 40 Jahre nach diesen Erlebnissen könne er sich nun aber die
Finanzierung einer Volksinitiative leisten. In der Tat soll Adrian Gasser laut Medien rund
CHF 1 Mio für die Sammlung der Unterschriften aufgeworfen haben. «Andere haben ein
Motorboot in Monaco, ich habe mir eine Initiative im Interesse der Schweiz geleistet»,
so Gasser bei der Einreichung seiner Initiative im St. Galler Tagblatt. 

Auch für die Abstimmungskampagne schien das Initiativkomitee einiges an Geld
aufgeworfen zu haben. Im Sonntags-Blick wurde vermutet, dass Adrian Gasser für die
Kampagne kaum weniger aufgewendet haben dürfte als für die
Unterschriftensammlung, was Andrea Caroni in derselben Zeitung zum Vorwurf
verleitete, dass sich «eine Einzelperson [...] praktisch eine Initiative gekauft und die
Schweiz zuplakatiert» habe. Der Gegnerschaft fehle es hingegen an spendablen
Geldgebenden. Bei der APS-Inserateanalyse zeigt sich zwar in der Tat ein
Ungleichgewicht zugunsten der Befürwortenden, allerdings finden sich von beiden
Lagern kaum Inserate in den grössten Schweizer Printmedien.

Bei den Abstimmungsumfragen im Vorfeld des Urnengangs vom 28. November zeigte
sich ein für Initiativen typisches Bild. Hätten Mitte Oktober noch 48 Prozent der
Befragten Ja oder eher Ja zur Initiative gesagt, lag dieser Anteil rund zwei Wochen vor
der Abstimmung noch bei 37 Prozent. Für eine inhaltlich komplexe Vorlage ebenfalls
gängig war der hohe Anteil Befragter, die sich zu Beginn der Kampagne noch keine
Meinung gebildet hatten (Anteil «weiss nicht» am 15.10.2021: 19%; 17.11.2021: 7%). 
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Wie aufgrund der Umfragewerte zu vermuten, wurde die Initiative am
Abstimmungssonntag deutlich verworfen. Bei einer wohl vor allem dem gleichzeitig
stattfindenden Referendum gegen das Covid-19-Gesetz, aber auch der
«Pflegeinitiative» geschuldeten aussergewöhnlich hohen Stimmbeteiligung von fast 65
Prozent lehnten mehr als zwei Drittel der Stimmberechtigten eine Reform des
geltenden Systems der Wahlen von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern ab. 

Abstimmung vom 28. November 2021

Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im
Losverfahren (Justiz-Initiative)»
Beteiligung: 64.7%
Ja: 1'382'824 Stimmen (31.9%) / 0 Stände
Nein: 2'161'272 Stimmen (68.1%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
-Ja: Piratenpartei 
-Nein: EDU, EVP, FDP, GLP (2), GPS (2), Mitte, PdA, SD, SP, SVP; SGV
-Stimmfreigabe: BastA
* in Klammern Anzahl abweichende Kantonalsektionen

Die Medien sprachen am Tag nach der Abstimmung von einer deutlichen Niederlage.
Das Resultat zeige, dass die Stimmberechtigten mit dem System zufrieden seien, liessen
sich die Gegnerinnen und Gegner vernehmen. «Das Volk hält den Wert der Institutionen
hoch», interpretierte Justizministerin Karin Keller-Sutter das Resultat. Die Initiative
habe zwar einige wunde Punkte aufgezeigt, sei aber zu extrem gewesen, um diese
Probleme zu lösen, meinte Matthias Aebischer (sp, BE) in La Liberté. Die Initiantinnen
und Initianten erklärten sich die Niederlage mit der zu wenig gut gelungenen
Information der Bürgerinnen und Bürger über die Probleme des jetzigen Systems.
Adrian Gasser machte zudem die einseitige Information durch die Bundesbehörden
und die öffentlich-rechtlichen Medien, welche die Meinungsbildung beeinträchtigt
habe, für das Scheitern der Initiative verantwortlich. Er kündigte zudem noch am Abend
des Abstimmungssonntags einen weiteren Anlauf an. Innert zwei bis drei Jahren könne
die Bevölkerung für die Fehlfunktionen im Justizsystem besser sensibilisiert werden. Er
wolle deshalb bald mit der Sammlung von Unterschriften für eine identische Initiative
beginnen. 
Diskutiert wurden in den Medien freilich auch noch einmal die Schwachstellen des
Systems, die nun angegangen werden sollten. Die Justizinitiative habe eine «Debatte
rund um das Schweizer Justizsystem ausgelöst und uns zu Verbesserungen
angespornt», lobte etwa Andrea Caroni im St. Galler-Tagblatt. So dürften die
Diskussionen um mehr Transparenz bei den Parteienfinanzen zu einer Offenlegung der
Mandatssteuern führen. Im Parlament hängig war zudem die in einer parlamentarischen
Initiative von Beat Walti (fdp, ZH; Pa.Iv. 20.468) aufgeworfene Frage, ob diese
Mandatssteuern nicht gänzlich abgeschafft werden sollen. Mit der Ablehnung eines
Gegenvorschlags zur Justizinitiative schien hingegen die Frage einer
Amtszeitverlängerung der Bundsrichterinnen und Bundesrichter vom Tisch, wie sie von
der Schweizerischen Vereinigung der Richterinnen und Richtern am Tag nach der
Abstimmung erneut gefordert wurde. Eine mögliche Professionalisierung der
Kandidierendenauswahl bzw. die Ergänzung der GK durch eine Fachkommission, die
Bewerbungen für Richterinnen- und Richterämter mitsichten soll, war ebenfalls
Gegenstand einer noch hängigen parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 21.452).

Die VOX-Analyse fand nur schwache Muster, mit denen das Abstimmungsverhalten bei
der Justizinitiative erklärt werden könnte. Personen mit einer Berufsbildung sagten
etwas stärker Nein als andere Bildungskategorien. Sympathisantinnen und
Sympathisanten der Grünen sagten mehrheitlich Ja – im Gegensatz zu den
Anhängerinnen und Anhänger aller anderer Parteien. Hohes Vertrauen in die Judikative
ging zudem eher mit einem Nein einher. Bei den Motiven für ein Ja zeigte sich der
Wunsch nach Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern von den Parteien sowie
nach einem System, das auch für Parteilose Chancen einräumt, als zentral. Ein Nein
wurde hingegen laut VOX-Analyse eher mit der Skepsis gegenüber dem Losverfahren
und der Meinung, dass das bisherige System gut funktioniere, begründet. 5
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Politique étrangère

Relations avec l'UE

Die Beratung des Ständerats über die Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags in der
Herbstsession 2021 dauerte rund zwei Stunden. Einen Nichteintretensantrag Minder
(parteilos, SH) lehnte die kleine Kammer mit 34 zu 9 Stimmen klar ab. Ständerat Minder
zweifelte daran, dass die EU nach der Auszahlung der Kohäsionsmilliarde in Höhe von
CHF 1.3 Mrd. ihre «Repressionen gegen die Schweiz» beenden würde. Man habe von
der EU bisher keine Signale erhalten, dass dadurch die Aufnahme ins
Forschungsprogramm Horizon Europe oder die Wiederinstandsetzung der
Börsenäquivalenz gewährleistet würde. Eine bedingungslose Freigabe wäre daher
«falsch» und «grob fahrlässig». Sein Mitunterstützer Marco Chiesa (svp, TI) äusserte
seinen Unmut darüber, dass sich die Schweiz der «kolonialistischen Politik Brüssels»
unterwerfen wolle und ohne Garantien Geld auszahle. Auch einige Ratsmitglieder der
Mitte wie Heidi Z'graggen (mitte, UR) und Daniel Fässler (mitte, AI) störten sich daran,
dass der Kohäsionsbeitrag ausbezahlt werden solle, obwohl die 2019 vom Parlament
geforderte Bedingung der «Nicht-Diskriminierung» seitens der EU nicht erfüllt worden
war. 
Eine überwiegende Mehrheit des Ständerats wollte mit dem Entscheid jedoch einen
ersten Schritt auf die EU zugehen. Matthias Michel (fdp, ZG), Sprecher der APK-SR, hielt
fest, dass die Zurückbehaltung der Kohäsionsmilliarde offensichtlich keinen Druck auf
die EU aufgebaut habe. Die gegenseitige «Blockadepolitik» habe auf beiden Seiten die
gewünschte Wirkung verfehlt, nach dem Scheitern des Rahmenabkommens müssten
nun auch diese Blockaden beendet werden. Pirmin Bischof (mitte, SO) betonte, dass die
Kohäsionszahlungen nichts mit dem InstA zu tun hätten und der EU für die Teilnahme
der Schweiz am Binnenmarkt geschuldet sei. Bischof meinte, die Deblockierung der
bilateralen Verträge müsse der nächste Schritt sein. Obwohl die EU keine Garantie
dafür abgegeben habe, so herrsche doch die Gewissheit, dass die Nichtfreigabe des
Beitrags sicher nicht zur Deblockierung führe. Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) kam zum
Schluss, dass die Schweiz ohne eine Freigabe nichts erreichen könne und bemühte die
Analogie eines Mietverhältnisses, bei dem der Mieter einen neuen Mietvertrag
abschliessen will, obwohl er seine Miete nicht bezahlt habe. Die Zahlung des
Kohäsionsbeitrags bestärke die Verlässlichkeit der Schweiz und lege die Basis für die
Fortführung des bilateralen Wegs, argumentierte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte,
LU). 
Bundesrat Ignazio Cassis wiederholte, dass die Zahlung keineswegs eine Garantie für
die Assoziierung an Horizon Europe bedeute, obwohl die EU diese politisch
sachfremden Themen miteinander verknüpft habe. Der Bundesrat sei aber bestrebt, die
«Negativspirale der Konditionalitäten» zu durchbrechen und mit dem Beitrag einen
ersten Schritt zu machen. Daher lehnte Cassis auch die Verknüpfung der Freigabe mit
der Finanzierungsbotschaft zu Erasmus plus ab. Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE)
hatte vorgeschlagen, den Rahmenkredit nicht umzusetzen, bis der Bundesrat dem
Parlament die Finanzierungsbotschaft der Teilnahme an Erasmus plus vorgelegt habe.
Diesen Minderheitenantrag zog Sommaruga kurz darauf zurück, da der Nationalrat
gleichentags eine Motion der APK-NR (Mo. 21.3975) angenommen hatte, welche seinem
Anliegen entsprach. Aussenminister Cassis erinnerte die kleine Kammer auch daran,
dass das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas 2024
auslaufe und Verpflichtungen nur bis dann eingegangen werden könnten. Er plädierte
daher für einen möglichst baldigen Entscheid, denn anhand der Erfahrungen mit dem
ersten Kohäsionsbeitrag liesse sich festhalten, dass zwischen dem Parlamentsentscheid
und der Projektumsetzung rund drei Jahre vergingen. Schliesslich stimmte der
Ständerat der Freigabe mit 30 zu 9 Stimmen, gegen den Willen der SVP und einiger
Mitglieder der Mitte, deutlich zu. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.09.2021
AMANDO AMMANN

Ständerätin Heidi Z'graggen (mitte, UR) reichte im Dezember 2021 ein Postulat ein, mit
dem sie den Bundesrat dazu aufforderte, den geplanten Bericht zu den Beziehungen
mit der EU um eine Analyse der Schweizer Leistungen für die EU zu ergänzen.
Ebenjener Bericht wird derzeit in Erfüllung der Postulate Aeschi (svp, ZG; Po. 13.3151),
Naef (sp, ZH; Po. 17.4147), Cottier (fdp, NE; Po. 21.3654), der Grünen Fraktion (Po.
14.4080, Po. 21.3667), der SP-Fraktion (Po. 21.3618) und der Motion Minder (parteilos,
SH; Po. 21.4184) erarbeitet. Heidi Z'graggen argumentierte, dass man für die künftige
Verhandlungsstrategie die durch die Schweiz erbrachten Leistungen quantifizieren
müsse. Teil der Quantifizierung sei beispielsweise der Beitrag der Schweiz zum BIP des
EU-Binnenmarkts. Neben einer Analyse der Export- und Importleistungen erwartete die
Postulantin auch eine Übersicht über die Leistungen im Bereich des alpenquerenden

POSTULAT
DATE: 01.03.2022
AMANDO AMMANN
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Transitverkehrs und des Stromtransits; über die Abschöpfungen der höheren Kaufkraft
in der Schweiz durch EU-Unternehmen; über die Leistungen der Schweiz für
Grenzgängerinnen und Grenzgänger; über die Kosten der Personenfreizügigkeit
bezüglich Wohnungspreisen, Umweltgütern, Staustunden und Sozialwerken; über die
durch EU-Studierende anfallenden Kosten; sowie über allfällige Sozialleistungstransfers.

Der Bundesrat beantragte im Februar 2022 die Annahme des Postulats. Man werde die
Leistungen der Schweiz an die EU soweit machbar und sinnvoll in den Bericht
aufnehmen. 
In der Frühjahrssession 2022 bat Ständerat Noser (fdp, ZH) darum, diese
Kostenevaluation in Form von Bilanzen aufzuzeigen und nicht als einseitige
Betrachtung. Schliesslich gebe es auch eine Nutzenbetrachtung, beziehungsweise die
Kosten einer Nichtmitgliedschaft, was die geforderte Analyse jedoch sehr kompliziert
mache. Er mahnte auch, dass man die europapolitische Kooperation nicht mit einer
«Buchhaltermentalität» lösen könne. Auch Aussenminister Cassis rief den Ständerat
dazu auf, realistische Erwartungen an den Tag zu legen. Man könne die effektiven
Leistungen der Schweiz in vielen Fällen nicht genau bemessen, ein Beispiel dafür sei der
Bau der NEAT. Der Ständerat nahm das Postulat einstimmig an. 7

Infrastructure et environnement

Energie

Energies alternatives

Alors que la sécurité d'approvisionnement en électricité est au cœur des débats et que
la Suisse s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050,
l'installation de parcs solaires à haute altitude  s'est retrouvée sous le feu des
projecteurs. La presse helvétique s'est notamment fait l'écho de plusieurs projets
futurs. Afin d'encadrer ce développement, la sénatrice Heidi Z'Graggen (centre, UR) a
demandé la création d'une législation spéciale pour les installations photovoltaïques
au sol sur de grandes surfaces dans les régions de montagne, sur le modèle de la
législation qui encadre l'utilisation des forces hydrauliques en Suisse. Dans son
argumentaire, la sénatrice uranaise a notamment mis en évidence l'importance de
préserver les paysages helvétiques, de prendre en compte les installations existantes, et
notamment les critères logistiques comme le transport ou le stockage, afin de réduire
l'impact sur la nature, de prévoir des concessions avec des redevances
photovoltaïques, ainsi que de définir, en collaboration avec les cantons, une
planification des sites. Finalement, elle a précisé que dans l'attente d'une législation
solide, un moratoire devrait être imposé sur toutes les nouvelles installations. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. S'il a reconnu la nécessité de procéder à
une «pesée minutieuse des intérêts», avec par exemple un équilibre à trouver entre
approvisionnement électrique et protection du paysage, il a néanmoins indiqué que les
bases légales existantes étaient suffisantes. Pour appuyer son argument, il a cité
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) et la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage (LPN). 
En chambre, les sénateurs et sénatrices ont décidé de transmettre la motion à la
commission compétente, afin d'effectuer un examen détaillé de l'objet. Cette décision
a été proposée, via une motion d'ordre, par le sénateur Jakob Stark (udc, TG). 8

MOTION
DATE: 16.06.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Aménagement du territoire et logement
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Construction de logements et propriété

Ständerätin Heidi Z'graggen reichte Mitte Dezember 2021 eine Motion ein, mit welcher
sie den Bundesrat aufforderte, Massnahmen zu ergreifen, die den Erwerb von selbst
bewohntem Eigentum fördern. Wegen steigenden Immobilienpreisen, hohen
Anforderungen an das Eigenkapital, Tragbarkeitsvoraussetzungen sowie einer
Verknappung auf der Angebotsseite sei Wohneigentum für viele Menschen in der
Schweiz unerschwinglich geworden. Der Bundesrat müsse deshalb seinem in Art. 108 BV
festgehaltenen Auftrag, den Wohnungsbau und den Erwerb von Wohn- und
Hauseigentum zu fördern, wieder vermehrt nachgehen. Dies unter anderem mit einer
Reaktivierung der im WFG vorgesehenen und 2003 sistierten direkten
Eigentumsförderung, mit einer Anpassung der Bedingungen zur Vergabe von Darlehen
im WFG, mit Massnahmen zur Erleichterung der Tragbarkeit von Hypotheken für Private
– beispielsweise mittels einer Lockerung der regulatorischen Eigenmittelvorschriften
der Banken – sowie mit Massnahmen, um die Angebotsverknappung zu lindern, indem
beispielsweise Wohnbausanierungen in Stadt- und Dorfkernen unterstützt werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er anerkannte zwar, dass Zugang
zu Wohneigentum für viele Menschen schwieriger geworden sei. Die vorgeschlagenen
Massnahmen seien jedoch nicht geeignet, um das zu ändern. Eine Reaktivierung der
sistierten direkten Eigentumsförderung könnte laut der Regierung die Preise auf dem
Immobilienmarkt sogar noch ansteigen lassen, da die Haushalte, die vom Bund
gefördert werden, in eine Konkurrenzsituation mit anderen Kaufwilligen geraten
würden. Lockerungen der Regeln zu den Eigenmittelvorschriften und der Tragbarkeit
seien keine gute Idee, da diese beträchtliche Risiken für die Finanzmarktstabilität
bergen würden. Zudem würde auch dies eine weitere Preissteigerung zur Folge haben,
da dadurch die Nachfrage noch stärker steigen würde. Und bezüglich der Massnahmen
gegen die Angebotsverknappung verwies der Bundesrat auf die Gemeinden und
Kantone, welche bereits effiziente und den lokalen Bedingungen angepasste
Instrumente einsetzten. 
Der Ständerat hatte die Motion in der Frühlingssession 2022 traktandiert. Dort schlug
Ruedi Noser (fdp, ZH) vor, die Motion zur Vorprüfung an die zuständige Kommission, die
WAK-SR, zu überweisen. Es gebe inhaltliche Überschneidungen der Motion mit der
parlamentarischen Initiative zur Abschaffung des Eigenmietwerts (Pa.Iv 17.400), weshalb
man die beiden Geschäfte zusammen behandeln könne. Z'graggen zeigte sich
einverstanden mit dem Vorschlag und so überwies die kleine Kammer die Motion
stillschweigend an ihre WAK. 9

MOTION
DATE: 14.03.2022
ELIA HEER

Protection de l'environnement

Protection de l'environnement

Jahresrückblick 2022: Umweltschutz

Zentrales Thema im Bereich des Umweltschutzes war 2022 erneut die Klimapolitik.
Dabei standen die Diskussionen um die Gletscherinitiative respektive allen voran um
deren indirekten Gegenvorschlag im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit: Mit
dieser in der Herbstsession unter Dach und Fach gebrachten Vorlage in Form des
«Bundesgesetzes über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der
Energiesicherheit» beschlossen die Räte, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral
werden soll. Dies soll unter anderem mit Emissionsreduktionszielen in den einzelnen
Sektoren Gebäude, Verkehr und Industrie, einem Sonderprogramm zum Ersatz von
fossilen Heizungsanlagen und zur Stärkung der Energieeffizienz sowie mit der
Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen sichergestellt werden. Die SVP
ergriff gegen die von ihr als «Stromfresser-Gesetz» bezeichnete Vorlage das
Referendum. Auch gegen das dringliche Bundesgesetz, mit dem das Parlament den
Ausbau der Photovoltaik mittels grossflächiger Anlagen in den Bergen voranbringen will,
wurde das Referendum ergriffen.
Im Berichtsjahr stellte der Bundesrat zudem das CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024
vor, das an das geltende CO2-Gesetz anknüpfte, welches vom Parlament bis 2024
verlängert worden war. Ziel ist eine Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030
gegenüber 1990 um 50 Prozent, was mit konkreten Massnahmen und finanziellen
Mitteln über insgesamt CHF 4.1 Mrd in den verschiedensten Bereichen, wie etwa dem
Verkehrswesen, beim Import von Treibstoffen, aber auch beim Finanzmarkt erreicht
werden soll.
Im September 2022 startete schliesslich die Unterschriftensammlung für die
Klimafonds-Initiative, mit der die SP und die Grünen einen Fonds zur Finanzierung von
Massnahmen einrichten wollen, die den Klimawandel und seine Folgen für Mensch,
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Wirtschaft und Umwelt in Übereinstimmung mit dem Klimaabkommen von Paris
bekämpfen. 
Trotz dieser verschiedenen Projekte blieb die mediale Berichterstattung zum Thema
Umweltschutz im Jahr 2022 jedoch hinter derjenigen des Vorjahrs zurück, als an der
Urne über das CO2-Gesetz abgestimmt worden war. Jedoch sorgte der heisse Sommer
2022 für einen Anstieg der Medienberichterstattung zum Thema «Klimapolitik» sowie
zum Thema «Schutz vor Naturgefahren». Letzteres wurde aufgrund mehrerer
Hitzeperioden sowie der in manchen Regionen der Schweiz stark ausgeprägten
Trockenheit in zahlreichen Zeitungsartikeln diskutiert – insbesondere im Hinblick auf
die Situation in der Landwirtschaft (vgl. Abbildung 1).

Beim Biodiversitäts- und Landschaftsschutz stand der vermeintliche oder tatsächliche
Widerspruch zwischen Naturschutz und Ausbau der erneuerbaren Energien im Fokus
von Medien und Politik. Im Frühjahr 2022 gab es einige Medienaufmerksamkeit zu
Projekten in den Bereichen Photovoltaik und Wasserkraft sowie zu den diesbezüglichen
Reaktionen von Organisationen des Natur- und Landschaftsschutzes. So stiess etwa ein
geplanter Photovoltaikpark im Hochgebirge oberhalb von Gondo (VS) bei der ENHK auf
Widerstand. Deren Präsidentin Heidi Z’graggen (mitte, UR) wehrte sich gegen die
«Verunstaltung» der Schweizer Landschaften durch Solarpanels. In einer Motion
forderte sie deshalb ein Moratorium für den Bau solcher Anlagen. Überdies wehrte sich
die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz im Nachgang zu einem runden Tisch zur
Wasserkraft gegen einen neuen Stausee am Gornergletscher und die Organisation Aqua
Viva opponierte zusammen mit dem Grimselverein gegen einen geplanten Stausee beim
Triftgletscher. Als Grund für den Widerstand wurde in beiden Fällen der
Landschaftsschutz vorgebracht. 
Das Dilemma zwischen Ausbau der Erneuerbaren und Schutz der Umwelt fand auch im
Rahmen der nationalrätlichen Debatte über die Biodiversitätsinitiative und deren
indirekten Gegenvorschlag ihren Niederschlag. Dazu gesellten sich intensive Debatten
über den Schutz der Biodiversität und der diesbezüglichen – je nach Sichtweise
positiven oder negativen – Folgen für die Landwirtschaft. Während sich der Nationalrat
in der Herbstsession für den indirekten Gegenvorschlag und für einen qualitativen
Ansatz des Biodiversitätsschutzes anstelle eines konkreten Flächenziels aussprach,
konnte sich die kleine Kammer im Berichtsjahr noch nicht zur Vorlage äussern.

Beim Thema Gewässerschutz führte ein Bericht der GPK-NR zum Grundwasserschutz,
der insbesondere die Vollzugsdefizite der Kantone beim planerischen
Grundwasserschutz bemängelte, zur Einreichung dreier Vorstösse ebendieser
Kommission: Eine erste Motion verlangte verbindliche Fristen für die Umsetzung aller
rechtlich vorgesehener Massnahmen des planerischen Grundwasserschutzes, eine
zweite Motion wollte, dass das geltende Gewässerschutzrecht um Aufsichts- und
Interventionsmöglichkeiten beim Vollzug erweitert wird, und ein Postulat forderte die
Prüfung und gegebenenfalls die Anpassung des Gewässerschutzprogramms in der
Landwirtschaft. Alle drei Vorstösse wurden in der Wintersession 2022 vom Nationalrat
gutgeheissen.

2022 gab es schliesslich auch Fortschritte beim Thema Abfallvermeidung: Ein auf die
parlamentarische Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» zurückgehender
Entwurf in Form einer Revision des USG war in der Vernehmlassung grundsätzlich
positiv aufgenommen worden. Die Vorlage, die den Grundsatz der Ressourcenschonung
im USG verankern will und die Massnahmen in zahlreichen Bereichen, wie etwa beim
Abfallwesen, beim Littering, beim Produktedesign oder im Bausektor fordert, wird wohl
nächstes Jahr im Parlament diskutiert werden. 10
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Protection de la nature

Anfang 2022 und damit teilweise noch vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehrten
sich in den Schweizer Medien Berichte über den Ausbau erneuerbarer Energieträger
und ihre Auswirkungen auf die Natur. So berichtete beispielsweise die NZZ über eine
Studie der ZHAW im Auftrag des BFE zur Photovoltaik auf «der grünen Wiese», also auf
Landwirtschaftsflächen. Die Studie bilanzierte, dass freistehende Solaranlagen für Tiere
und Pflanzen grosse Vorteile bringen können, sofern der Bau der Anlage zu keinen
Schäden bei ökologisch sensiblen Lebensräumen führt. So könnten insbesondere auf
intensiv genutzten Flächen störungsempfindliche Tierarten, wie etwa manche
Vogelarten, die Solarparks als Rückzugsort nutzen. Aber auch die Landwirtschaft selber
könne profitieren: Bei gewissen Kulturen würde eine Überdachung durch ein Solarpanel
zu einer grossen Ertragssteigerung führen, da diese beispielsweise vor Hagel und
Überhitzung schützen könnte. 
Zu reden gab im Bereich der Solarenergie auch ein geplanter Photovoltaikpark im
Hochgebirge oberhalb von Gondo (VS). Dieser soll auf einer Fläche von 14
Fussballfeldern zu liegen kommen. Währenddem die Nationalrätin und Vizepräsidentin
von Swissolar Gabriela Suter (sp, AG) dieses Projekt lobte und auch Potential bei
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, Fassaden, Lawinenverbauungen oder auch auf
Landwirtschaftsflächen sah, wehrte sich Heidi Z’graggen (mitte, UR), Präsidentin der
ENHK, gegen die «Verunstaltung» der Schweizer Landschaften durch Solarpanels
(Tages-Anzeiger). Z’graggen forderte infolgedessen in einem Vorstoss ein Spezialgesetz
zum Umgang mit grösseren, freistehenden Solaranlagen im alpinen Gebiet sowie ein
Moratorium für den Bau solcher Anlagen, bis dieses Gesetz in Kraft trete.

Im Bereich der Windkraft und der Wasserkraft schlug der Bundesrat Anfang Februar
2022 vor, die Planungs- und Bewilligungsverfahren für die bedeutendsten Anlagen der
Wasserkraft und der Windenergie zu vereinfachen und zu straffen. Rekurse sollen
demnach möglich bleiben, aber nur noch einmal und nicht bei jeder Etappe des
Verfahrens. Dieser Entscheid hing unter anderem mit den Arbeiten eines runden Tischs
zur Wasserkraft zusammen, an welchem 15 Projekte für Speicherseen identifiziert
wurden, welche als energetisch am vielversprechendsten gelten und gleichzeitig mit
möglichst wenig negativen Konsequenzen für die Biodiversität und die Landschaft
realisiert werden könnten. Zwei dieser Projekte stiessen jedoch auf Kritik: So wehrte
sich etwa die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz gegen einen neuen Stausee am
Gornergletscher. Der Geschäftsführer der Stiftung, Raimund Rodewald, begründete
den Widerstand mit dem Argument, dass mit diesem Stausee in eine der letzten
unberührten Gletschergebiete in den Alpen eingegriffen würde. Ausserdem sei der
Gornergletscher als Teil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler
geschützt. Ein zweites Projekt, das auf Widerstand stiess, war ein geplanter Stausee
beim Triftgletscher: Dieses Vorhaben wurde von der Organisation Aqua Viva und vom
Grimselverein bekämpft. Heini Glauser vom Grimselverein argumentierte, dass die
Zerstörung der Landschaft und der lokalen Biodiversität in einem sehr ungünstigen
Verhältnis zur erwarteten Stromerzeugung stünde. Er plädierte dafür, stattdessen auf
Solarenergie zu setzen. 
Im Bereich der Windkraft wiederum war es im November 2021 zu einem tragischen
Zwischenfall gekommen, als ein Steinadler von einem Rotorblatt einer Windturbine
erschlagen wurde. Eine Forschungsgruppe rund um den Biologen Raphaël Arlettaz von
der Universität Bern untersuchte deshalb, an welchen Stellen Vögel oder auch
Fledermäuse mit den Windturbinen kollidieren können. Sobald klar ist, in welchen
Regionen und in welcher Flughöhe sich die Tiere bewegen und wie sie auf Hindernisse
reagieren, soll eine so genannte Konfliktkarte für die Schweiz entstehen, welche
aufzeigt, welche Gebiete für neue Windparks geeignet sind und welche nicht. 11
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Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Epidémies

160 Tage nach der Schaffung des Covid-19-Gesetzes und 93 Tage nach Annahme der
ersten Revision behandelte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 die zweite
Revision des Covid-19-Gesetzes. Erneut stand das Parlament vor einem
dichtgedrängten Programm, zumal das Gesetz bis zum Ende der Session fertig beraten
sein musste, weil der Bundesrat ansonsten womöglich wieder auf Notrecht
zurückgreifen müsste, wie etwa Ruedi Noser (fdp, ZH) erklärte. Der Zürcher Ständerat
verwies denn auch auf die Problematik, ein Geschäft, in dem es um CHF 15 Mrd. geht,
innert kurzer Zeit behandeln zu müssen. Der Ständerat hatte beispielsweise als Erstrat
nur gerade fünf Stunden Zeit, bis die nationalrätliche Kommission seine Entscheide
bereits wieder beraten sollte. 
Bei der Präsentation der Revision erläuterte Kommissionspräsident Levrat (sp, FR) zum
Einstieg, was nicht im Gesetz oder der Revision stehe – auch wenn man beim Lesen der
Zeitungen das Gefühl habe, das seien die zentralen Elemente des Gesetzes: nämlich die
Regeln zur Öffnung von Geschäften und Restaurants sowie die
Meinungsäusserungsfreiheit der Covid-19-Task-Force. Damit stellte er sich ablehnend
zur Forderung verschiedener Kommissionen – insbesondere der WAK-NR –, einen
zwingenden Öffnungstermin etwa für Restaurants ins Covid-19-Gesetz aufzunehmen.
Die WAK-SR habe sich auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentriert, wie es ihrer
Aufgabe und ihrem Kompetenzbereich entspreche, während das Notfallmanagement in
der Verantwortung des Bundesrates liege. 

Eintreten war in der Folge nicht bestritten, genauso wenig hatte die WAK-SR Anträge
bezüglich Artikel 1 des Gesetzes, der die Grundsätze des Covid-19-Gesetzes beinhaltet,
gestellt. Dennoch sorgten verschiedene Einzelanträge insbesondere der Mitte-Fraktion
dafür, dass nicht nur die spezifischen vom Bundesrat geplanten Änderungen, sondern
auch grundsätzliche Fragen zum Gesetz diskutiert wurden. Den Anfang machte Heidi
Z’graggen (mitte, UR), die dem Bundesrat die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, «die
mildest- und kürzestmögliche Einschränkung des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens» sowie eine Pflicht zur umfassenden Information des
Parlaments über die Massnahmen gemäss dem Epidemiengesetz vorschreiben wollte.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) wollte den Bund zu einem Ampelsystem
verpflichten, bei dem er vorgängig Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und
Erleichterungen definieren sollte. Benedikt Würth (mitte, SG) beantragte eine
Präzisierung bei der Pflicht zum Einbezug der Kantone – statt wie bisher vor allem die
GDK sollten zukünftig die einzelnen Kantonsregierungen in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden. Am weitesten ging der Vorschlag von Thomas Minder (parteilos,
SH), der ein Vetorecht der zuständigen Kommissionen gegen einen Lockdown, eine
Ausgangssperre, grossräumige Grenzschliessungen oder Schliessungen von sehr
bedeutenden Branchen schaffen wollte. In der Folge entbrannte vor allem eine
Diskussion um die Frage, ob denn nun der Grundsatz des Gesetzes diskutiert werden
solle, ob im Hinblick auf die Mehrheitsanträge der WAK-NR zur Öffnung der Wirtschaft
mit Grundsatzdiskussionen bis nach der ersten Beratung des Nationalrats gewartet
werden solle oder ob es in dieser Revision des Gesetzes einfach um eine Minderung der
wirtschaftlichen Folgen gehen solle und das folglich nicht der richtige Zeitpunkt für
Grundsatzdiskussionen sei. Kommissionspräsident Levrat lehnte im Namen der
Kommission sämtliche Einzelanträge zum ersten Artikel ab. Dabei wies er insbesondere
auf die institutionelle Ordnung hin, gemäss der das Parlament abstrakte Normen zu
erlassen habe und die Regierung für deren Durchsetzung zuständig sei. Ein Vetorecht
der Kommissionen sowie eine zu detaillierte Informationspflicht gegenüber dem
Parlament würden dieser institutionellen Ordnung widersprechen. Eine Präzisierung im
Sinne des Antrags Z’graggen sei zudem nicht nötig, da die Verhältnismässigkeit im
Covid-19-Gesetz bereits jetzt vorgeschrieben sei. 
Dennoch stimmte der Ständerat einigen der Einzelanträge zu Artikel 1 zu, nämlich der
Pflicht für den Bundesrat, sich an der Subsidiarität zu orientieren und die
Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten (Antrag Z’graggen), vorgängig Kriterien
und Richtwerte zu definieren (Antrag Gmür-Schönenberger) sowie die
Kantonsregierungen einzubeziehen (Antrag Würth). Deutlich lehnte er hingegen das
Vetorecht für die Kommissionen ab (Antrag Minder). 
In einem Einzelantrag verlangte überdies Martin Schmid (fdp, GR), dass Kantone mit
stabiler oder rückläufiger epidemiologischer Lage oder mit innovativen Massnahmen
zur Bewältigung der Pandemie (beispielsweise einer Covid-19-Teststrategie)
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Erleichterungen erhalten. So widersprächen wirtschaftspolitische Argumente, wonach
ein Kanton wirtschaftlich nicht den anderen vorgezogen werden dürfe, dem
Epidemiengesetz, gemäss dem nur gesundheitspolitische Argumente zählten. Christian
Levrat vertrat im Gegenzug die Ansicht, dass Schmids Vorschlag im Widerspruch zum
Epidemiengesetz stehe, da Letzteres ausschliesslich Massnahmen auf nationaler Ebene
vorsehe. Zudem verwies er auf die Situation im November 2020, als es zu einem «Chaos
zwischen den Kantonen» gekommen sei. Dennoch sprach sich der Ständerat mit 30 zu
13 Stimmen für den Einzelantrag Schmid aus. 

Hauptdiskussionspunkt bei dieser Debatte des Covid-19-Gesetzes waren hingegen die
Härtefallhilfen, zu denen zahlreiche Minderheitsanträge vorlagen. Umstritten waren
hier beispielsweise die Finanzierungsanteile des Bundes und der Kantone an den
Härtefallhilfen. Der Bundesrat hatte vorgesehen, 70 Prozent der Kosten bei
Unternehmen mit Umsatz bis CHF 5 Mio. und gar 100 Prozent bei den umsatzstärkeren
Unternehmen zu übernehmen. Die WAK-SR schlug vor, den Bundesanteil bei den
umsatzschwächeren Unternehmen auf 80 Prozent zu erhöhen, und nahm damit einen
Antrag der Finanzdirektorenkonferenz auf, die auf die grosse Belastung der Kantone im
Gesundheitsbereich hingewiesen und um eine Reduktion ihres Anteils zur
Aufrechterhaltung ihrer Flexibilität gebeten hatte. Zahlreiche Befürwortende einer
Erhöhung des Bundesanteils wiesen in der Folge darauf hin, dass die
Grossunternehmen, deren Härtefallhilfen vollständig vom Bund finanziert werden, nicht
gleichmässig verteilt seien, sondern sich auf einige wenige Kantone konzentrierten.
Diese städtischen oder Agglomerationskantone würden somit vom Bund deutlich
stärker unterstützt als die übrigen Kantone, weshalb man Letztere durch Erhöhung des
Bundesanteils ebenfalls entlasten solle. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte,
dem Bundesrat zu folgen: Es sei den Kantonen durchaus zuzumuten, 18 (statt 12)
Prozent der gesamten Härtefallhilfen (also 20 oder 30% der umsatzschwächeren und
0% der umsatzstärkeren Unternehmen) zu übernehmen, betonte Zanetti, insbesondere
wenn man bedenke, dass die Kantone zwei Drittel der Nationalbankausschüttungen
erhielten – ab diesem Jahr seien dies rund CHF 1.3 Mrd. mehr als bisher, ergänzte
Bundesrat Maurer. Der Finanzminister zeigte zwar Verständnis für die Unterstützung
der Kantonsvertreterinnen und -vertreter für die Kantone, wies aber darauf hin, dass
diese «nicht für die Kasse der Kantone verantwortlich sind, sondern […] sozusagen für
meine Kasse». Äusserst knapp, mit 21 zu 21 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Kuprecht (svp, SZ) sprach sich der Ständerat für den Antrag der
Kommissionsmehrheit und somit für eine Erhöhung des Bundesanteils bei den
umsatzschwächeren Unternehmen aus. 
Auch andere Anträge des Bundesrates zu den Härtefallmassnahmen hatte die WAK-SR
in der Vorbehandlung abgeändert. So hatte der Bundesrat vorgesehen, besondere
Vorschriften für Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 5 Mio. erlassen zu
können. Die Mehrheit der WAK-SR spezifizierte diese besonderen Vorschriften und
ergänzte die Bestimmung um die Möglichkeit, ab einem Umsatzrückgang von 80 Prozent
höhere Höchstbeträge der Härtefallhilfen vorsehen zu können. Thierry Burkart (fdp, AG)
ging letztere Bestimmung zu wenig weit, er forderte einerseits eine entsprechende
Verpflichtung für den Bundesrat und eine Senkung der Schwelle auf 70 Prozent
Umsatzrückgang. Kommissionspräsident Levrat erachtete die Schwellenhöhe als
sekundär, zentral sei, dass eine solche «catégorie de cas de rigueur dans les cas de
rigueur», also eine Kategorie der Härtefälle innerhalb der Härtefälle, überhaupt
geschaffen werde. Der Finanzminister teilte diese Ansicht, nicht aber die Absicht, den
Maximalbetrag für Härtefallhilfen, die ein einzelnes Unternehmen beziehen kann, zu
erhöhen. Man habe sich mit den Kantonen darauf geeinigt, dass diese Grenze bei CHF
10 Mio. liegen solle, erklärte der Finanzminister. Nun befürchtete er, dass eine
Erhöhung dieses Betrags in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stossen könnte – eine
Erhöhung sei folglich eher ein Problem der politischen Akzeptanz als der Kosten,
welche die Verwaltung auf etwa insgesamt CHF 200 Mio. schätzte. Der Ständerat teilte
diese Sorge jedoch nicht und folgte dem Antrag der Kommissionsmehrheit, nachdem er
auch den Antrag Burkart abgelehnt hatte. 
Eine Minderheit Zanetti schlug vor, die für Härtefallhilfe nötige Umsatzeinbusse in
«besonderen Fällen» – etwa bei Zuliefererbetrieben – von 40 Prozent auf 25 Prozent zu
senken. Wenn ein Unternehmen etwas weniger als 40 Prozent Umsatzeinbusse habe,
könne es sein, dass ihm genau diese Differenz «den Hals breche». Die
Kommissionsmehrheit erachtete die Definition von solchen speziell betroffenen
Branchen als schwierig und sprach sich daher gegen den Antrag aus. Finanzminister
Maurer verwies auf die Möglichkeit zur Spartenrechnung, welche der Bundesrat in der
Zwischenzeit in der Verordnung geschaffen habe; damit «dürfte ein relativ grosser Teil
dieser Probleme entschärft sein, aber nicht alle Probleme». Die übriggebliebenen
Probleme könne man nun aber in der Verantwortung der Kantone belassen. Diese
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Meinung teilte der Ständerat und folgte der Kommissionsmehrheit. 
Hingegen argumentierte die WAK-SR ihrerseits mit der Akzeptanz der Bevölkerung, als
es um die Frage ging, ob Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio., welche
A-Fonds-perdu-Beiträge beziehen, das Gemeinwesen an einem allfälligen Gewinn
beteiligen müssen. Die Kommissionsmehrheit schlug vor, dass die Unternehmen 100
Prozent des Gewinns im ersten Jahr und 40 Prozent während drei weiterer Jahre an
den Bund abzutreten hätten. Maximal sollte die Gewinnbeteiligung aber dem erhaltenen
Beitrag minus CHF 1 Mio. entsprechen. Eine Minderheit Schmid beantragte jedoch, die
Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr zu begrenzen. Ansonsten habe man während vier
Jahren eine durchschnittliche Gewinnsteuer von 55 Prozent und eine
Gewinnsteuererhöhung um 650 Prozent – und das nachdem man in derselben Woche
die 99-Prozent-Initiative, bei der die Gewinnsteuer um 50 Prozent hätte erhöht werden
sollen, als «masslos» abgelehnt habe, argumentierte Roberto Zanetti. Der
Finanzminister unterstützte den Minderheitssprecher, zumal Gewinne der
Unternehmen ja durchaus erwünscht seien. Deutlich, mit 32 zu 8 Stimmen (bei 1
Enthaltung), folgte der Ständerat der Minderheit und dem Bundesrat und beschränkte
die Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr. 
Ferner schlug die Kommission auch vor, dass Unternehmen, die einen operativen
Jahresgewinn erzielen, kein Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben sollen und
allfällig ausbezahlte Beiträge – die durchaus entstehen können, zumal die Unternehmen
Anfang Jahr ja noch nicht wissen, ob sie einen Gewinn erwirtschaften werden –
zurückzahlen müssen. Auch diese Massnahme stellte der Kommissionssprecher ins
Licht der politischen Akzeptanz der Covid-19-Unterstützung – die Bestimmung wurde
stillschweigend angenommen.
Darüber hinaus wollte die WAK-SR eine Pflicht für die Eignerinnen und Eigner von
Unternehmen schaffen, ab A-Fonds-perdu-Beiträgen von CHF 5 Mio. Eigenleistungen
erbringen zu müssen. Eine Minderheit Zanetti sprach sich gegen diese Verschärfung
aus. Eine solche Regelung sei in Ordnung für milliardenschwere Filialketten oder
ausländische Riesenkonzerne, treffe aber die mittelständischen Unternehmen, deren
Besitzerinnen und Besitzer ihr Geld eben im Unternehmen belassen hätten. Christian
Levrat entgegnete jedoch für die Kommission, dass es hier nur um diejenigen
Unternehmen gehe, deren Eigentümerinnen und Eigentümer über die nötigen Mittel
verfügten, um Eigenkapital einzuwerfen. Auch hier unterstützte der Ständerat die
Kommissionsmehrheit. 

Doch nicht nur bei den Härtefallhilfen, auch in anderen Bereichen lagen
Minderheitsanträge vor, etwa bei der Arbeitslosenversicherung und der Kurzarbeit.
Hier hatte der Bundesrat beantragt, die Höchstdauer für KAE zu verlängern, den
Anspruchsberechtigten 66 zusätzliche Taggelder für die Monate März bis Mai 2021
zuzusprechen und die Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Beitragszeit zu
vergrössern. Dabei beantragte eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG), 107 statt 66
zusätzliche Taggelder zu sprechen und somit rückwirkend auch die Monate Januar und
Februar 2021 abzudecken. Paul Rechsteiner verwies auf die «ausserordentlich
kritisch[e]» Situation der Betroffenen in bestimmten Branchen, etwa im Gastgewerbe.
Man solle jetzt Personen, welche im Januar oder Februar statt März oder April 2021
ausgesteuert wurden, nicht «zwischen Stuhl und Bank fallen» lassen. Die verlangte
Rückwirkung erachtete Kommissionssprecher Levrat jedoch auch als problematisch,
weil es unmöglich sei, rückwirkend zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen
Leistungsbezug in den Monaten Januar und Februar gegeben waren. Finanzminister
Maurer verwies indes insbesondere auf die hohen Kosten von CHF 1.3 Mrd., die durch
diese Ausdehnung auf die Monate Januar und Februar 2021 entstehen würden. Der
Ständerat lehnte den Minderheitsantrag Rechsteiner in der Folge ab. 
Hatte die Minderheit Rechsteiner bezüglich der Taggelder eine rückwirkende Regelung
beantragt, wollte eine Minderheit Noser die rückwirkend möglichen Anträge zur
Kurzarbeit, die der Bundesrat ab Dezember 2020 schaffen wollte, streichen. Mit dieser
Regelung müsse jedes einzelne Gesuch seit Dezember 2020 nochmals überprüft
werden – im Kanton Zürich seien dies beispielsweise 20'000 Gesuche –, was zu etwa
drei bis sechs Wochen zusätzlicher Verspätung bei der Auszahlung von KAE führe.
Gleichzeitig hätten nur «ganz wenige Fälle» vergessen, Kurzarbeit anzumelden, zudem
könnten diese Fälle über die Härtefallhilfe abgedeckt werden. Kommissionssprecher
Levrat erwiderte, dass es vor allem um kleine Unternehmen ohne Personalabteilung in
Branchen, in denen Kurzarbeit ungewöhnlich sei, gehe – die grossen Unternehmen
hätten die Fristen kaum verpasst. Entsprechend müsse auch nur eine kleine Auswahl
der Anträge erneut behandelt werden. Der Ständerat teilte diese Einschätzung und
folgte der Kommissionsmehrheit. 

Im Gesundheitsbereich lagen zwei Einzelanträge von Thomas Minder vor: Er forderte
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einerseits, geimpfte Personen von Quarantänemassnahmen auszunehmen und
andererseits die Einführung einer Impfpflicht durch Bund oder Kantone explizit zu
verbieten. Damit nahm er eine Forderung wieder auf, die bereits bei der Schaffung des
Gesetzes im September 2020 diskutiert worden war: Um die Impfskeptikerinnen und
Impfskeptiker zu beruhigen, solle eine entsprechende Klausel eingefügt werden, auch
wenn das Gesetz eigentlich das Thema Impfpflicht nicht betreffe. Damit könne im
Hinblick auf die Referendumsabstimmung im Juni Klarheit geschaffen  und «den
Gegnern des Covid-19-Gesetzes mit Blick auf das Referendum etwas Wind aus den
Segeln» genommen werden, betonte Minder. Wie bereits im September 2020 der
Nationalrat sprach sich nun auch der Ständerat gegen die Aufnahme eines
ausdrücklichen Verbots einer Impfpflicht aus; anders als bei der ersten Debatte dieses
Themas verwies Finanzminister Maurer jedoch darauf, dass womöglich irgendwann eine
Ausnahme von der Impfpflicht diskutiert werden müsse – bisher sei dies aber nie
diskutiert worden. Bezüglich der Ausnahme von Geimpften von den
Quarantänemassnahmen verwiesen Andrea Caroni (fdp, AR) und Hans Stöckli (sp, BE)
auf einen Antrag der SPK-SR an den Bundesrat, sich unabhängig von der zweiten Covid-
19-Gesetzesrevision um diese Problematik zu kümmern. Dies sei der bessere Weg,
zumal noch unklar sei, inwiefern geimpfte Personen die Viren weitergeben würden,
betonte Stöckli. Knapp, mit 19 zu 18 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm der Ständerat
den ersten Antrag Minder an, wonach Geimpfte nicht in Quarantäne müssen.

Für rote Köpfe sorgte der Antrag der Mehrheit der WAK-SR, den Kantonen zur Stärkung
des Detailhandels an bis zu zwölf zusätzlichen Sonntagen pro Jahr Sonntagsverkäufe zu
erlauben. Eine Minderheit Rechsteiner lehnte den Mehrheitsantrag ab, der die
«Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz ganz massgebend umkrempeln möchte,
zulasten der Arbeitnehmenden» – und dies ohne vorgängige Anhörung der
Sozialpartner, wie der Minderheitensprecher betonte. Er verwies zudem auf die
wichtige Rolle des Sonntags, dem einzigen Tag, an dem alle frei hätten, und kritisierte
den Zynismus, eine solche Regelung unter dem Titel «Massnahmen im Bereich des
Arbeitnehmerschutzes» schaffen zu wollen. «Wir haben jetzt ein Jahr lang jeder
Schweizerin und jedem Schweizer beigebracht, wie man über das Internet bestellt»,
darum müsse man dem stationären Handel nun mehr Spielraum geben, verteidigte
Ruedi Noser das Anliegen. Zudem sei diese Bestimmung bis Ende Jahr begrenzt und
enthalte eine Kann-Formulierung – die Entscheidungshoheit liege bei den Kantonen.
Mit 23 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat der Minderheit und lehnte
die Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl Sonntagsverkäufe ab. 

Auch im Sportbereich stand ein Änderungsantrag im Raum: Eine Minderheit Noser
beantragte in Übereinstimmung mit einem Antrag der WBK-NR, die Pflicht für
Sportklubs, die durchschnittlichen Löhne ihrer Mitarbeitenden zu senken, wenn sie
Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben möchten, zu streichen. Noser verwies auf
die Entstehung der aktuellen Regelung: Anfänglich hätten nur Sportklubs A-Fonds-
perdu-Beiträge erhalten, während die übrigen Unternehmen Kredite aufnehmen
mussten – entsprechend seien die strikteren Bedingungen für die Sporthilfe
gerechtfertigt gewesen. Mit der Härtefallregelung für die Wirtschaft erhielten aber
andere Unternehmen unter deutlich grosszügigeren Bedingungen A-Fonds-perdu-
Beiträge als die Sportklubs. Zudem stelle die Bedingung der Einkommenssenkung die
Vereine vor grosse Schwierigkeiten, zumal Lohnkürzungen einer Änderungskündigung
bedürften. Damit würden die Spieler aber ablösefrei, wodurch den Klubs
Transferbeiträge verloren gingen. Diese Verluste seien häufig grösser als die Gelder,
welche die Vereine als Unterstützung erhielten. Für die Kommission bat Christian Levrat
jedoch darum, «de ne pas changer les règles du jeu en cours de partie» und verwies
auch hier auf die Akzeptanz der Regelungen in der Öffentlichkeit. Diese sei gefährdet,
wenn die Arbeitnehmenden in Kurzarbeit auf 20 Prozent ihres Lohns verzichten
müssten, während die vom Staat unterstützten Klubs Profisportlern weiterhin ihre
vollen Löhne bezahlten. Man sei hier daran, eine bessere Lösung zu finden, aber zum
jetzigen Zeitpunkt solle man bei der bisherigen Lösung bleiben. Mit 20 zu 20 Stimmen
und Stichentscheid von Präsident Kuprecht folgte der Ständerat dem Minderheitsantrag
Noser und strich die entsprechende Bedingung. 

Weniger umstritten waren die übrigen Bestimmungen, über die der Ständerat zu
befinden hatte. Bezüglich der Kulturhilfe schlug die WAK-SR vor, keinen maximalen
Betrag für Kulturhilfe mehr ins Gesetz zu schreiben und stattdessen einfach von
«notwendigen Finanzmitteln» zu sprechen. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Änderung an und löste die dafür nötige Ausgabenbremse. Auch eine Regelung, mit
welcher er den Bund zur Förderung und Übernahme der direkten und indirekten
Kosten der Covid-19-Tests verpflichten wollte, hiess der Ständerat stillschweigend gut.
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Schliesslich befürwortete er auch die Unterstützung von privaten Radio- und
Fernsehunternehmen mit maximal CHF 20 Mio. pro Sender, genauso wie die vom
Bundesrat geschaffene Ergänzung des Covid-19-Gesetzes, wonach der Bund denjenigen
Kantonen, welche ihre öffentlich geführten Institutionen der familienergänzenden
Kinderbetreuung mit Ausfallentschädigungen unterstützt haben, Finanzhilfen in der
Höhe von 33 Prozent der Ausfallentschädigungen ausrichten soll. 

In der Gesamtabstimmung wurde die Änderung des Covid-19-Gesetzes nicht bestritten,
die kleine Kammer nahm sie einstimmig (mit 39 zu 0 Stimmen) an. Auch der
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen nach dem Covid-19-
Gesetz sowie der ausserordentliche Beitrag an den Ausgleichsfonds für das Jahr 2021
fanden einstimmige Zustimmung (39 zu 0 Stimmen respektive 38 zu 0 Stimmen). Damit
reichte die kleine Kammer die Revision des Covid-19-Gesetzes an ihren Schwesterrat
weiter. 12

Einen Bericht zu den Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie auf die Gesellschaft verlangte Heidi Z’graggen (mitte, UR) im März 2021 in
einem Postulat. So würden die volkswirtschaftlichen Folgen der Pandemie zwar breit
diskutiert, nicht aber die gesellschaftlichen, sozialen oder psychologischen
Auswirkungen. Besorgt zeigte sie sich vor allem wegen der Homeofficepflicht, dem
Fernunterricht, den Beschränkungen von Zusammenkünften oder dem sogenannten
Social distancing. In einem zweiten Schritt solle der Bundesrat zudem aufzeigen, ob und
wie die «allfälligen Auswirkungen der getroffenen Massnahmen geheilt werden sollen».
Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Annahme und schlug vor, die verschiedenen
Aspekte im Rahmen anderer bereits angenommener Postulate (Po. 21.3457; Po. 21.3234;
Po. 20.3297; Po. 20.3721; Po. 20.3724) anzugehen. In der Herbstsession 2021 nahm der
Ständerat das Postulat stillschweigend an. 13

POSTULAT
DATE: 17.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Stupéfiants

In der Sommersession 2021 war es erneut am Ständerat, die Vorlage zum
Tabakproduktegesetz zu beraten. Dabei galt es, über gut 20 Differenzen zum
Nationalrat zu befinden. Dieser hatte in seiner Behandlung insgesamt weniger
weitreichende Regelungen beschlossen als das Stöckli in seiner ersten Beratung.
Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte, dass der Mehrheit der SGK-SR der
Jugendschutz und die Ratifizierung des WHO-Übereinkommens ein Anliegen sei. Um
dieses nicht zu gefährden, möchte die Kommission an einigen Artikeln festhalten oder
unterbreite gangbare Kompromisse. Wie sich jedoch im Verlaufe der Behandlung zeigen
sollte, folgte die kleine Kammer mehrfach Minderheits- und Einzelanträgen, welche
weniger weit gehen wollten als die Kommissionsmehrheit. 
Bezüglich Zusammensetzung der Tabakprodukte und ihrer Emissionen sprach sich der
Ständerat mit 26 zu 18 Stimmen für einen Minderheitsantrag Müller (fdp, LU) aus, der
das vom Nationalrat vorgesehene Mentholverbot streichen wollte. Gemäss Müller
bestehen «keine gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnisse» zum
Abhängigkeitspotenzial solcher Stoffe. Die Kommissionsmehrheit hätte eine Lösung
vorgesehen, die das Verbot auf Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen beschränkt,
elektronische Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte und Snus hingegen von der Regelung
ausgeklammert hätte. Weiter hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass nicht der
Bundesrat über die verbotenen Zutaten bestimmen können soll, sondern dass diese im
Gesetzesanhang aufzuführen seien.
Bei der Verpackung wollte die Kommission an der bundesrätlichen und ständerätlichen
Fassung zur Produktinformation, welche auf resp. in der Verpackung enthalten sein soll,
festhalten. Jedoch setzte sich im Rat ein Einzelantrag Français (fdp, VD), welcher wie
die Nationalrätinnen und -räte wollte, dass nur die wichtigsten Informationen auf der
Packung enthalten seien und für den Rest beispielsweise auf eine Internetseite
verwiesen werde, mit 23 zu 21 Stimmen durch. Damit sollte die Notwendigkeit von
grösseren Verpackungen und einer unnötigen Erhöhung des CO2-Fussabdrucks der
Produkte verhindert werden. 
Im Kapitel zur Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring kam der Ständerat dem
Nationalrat weitgehend entgegen. Mit 25 zu 17 Stimmen stimmte er für einen
Einzelantrag Z'graggen (mitte, UR), die gleich wie die grosse Kammer forderte, dass
Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und auf Internetseiten, die sich direkt an
Minderjährige richten, untersagt werden solle. Vom Zusatz «die von Minderjährigen
eingesehen werden», wie es die erste ständerätliche Fassung beinhaltet hatte, wurde

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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abgesehen, da daraus gemäss Z'graggen ein totales Werbeverbot resultieren würde.
Weiter kippte die kleine Kammer das generelle Werbeverbot in Zeitungen,
Zeitschriften, anderen Publikationen und im Internet aus dem Entwurf, indem sie im
entsprechenden Punkt mit 20 zu 20 Stimmen und dem Stichentscheid des
Ratspräsidenten Kuprecht (svp, SZ) dem Nationalrat folgte. Hans Stöcklis (sp, BE)
Warnung, dass dadurch ein Rückzug der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» unwahrscheinlich werden dürfte, und
Gesundheitsminister Bersets Bedenken, dass sich eine Ratifizierung des WHO-
Übereinkommens unter diesen Umständen schwierig gestalte, blieben wirkungslos. 
Untersagt werden soll hingegen, wie vom Nationalrat vorgeschlagen, die Werbung auf
von öffentlichem Grund aus einsehbaren Plakaten, in Kinos, in und an öffentlichen
Verkehrsmitteln, in und an Gebäuden mit öffentlichem Zweck und deren Arealen sowie
auf Sportplätzen und bei Sportveranstaltungen. Stillschweigend folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat zudem bezüglich Sponsoring durch Tabakfirmen, das nicht nur
bei Veranstaltungen internationaler Natur verboten werden soll, sondern auch, falls die
Veranstaltungen auf Minderjährige abzielten. Die bestehende Differenz zwischen den
zwei Räten bei der Verkaufsförderung konnte indes nicht beseitigt werden. Mit 22 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass das
Verkaufsförderungsverbot nicht nur Tabakprodukte zum Rauchen, sondern auch E-
Zigaretten und «Gegenstände, die eine funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt
bilden», einschliessen soll. Dass Zigarren und Zigarillos davon ausgenommen werden
sollen, hiess die kleine Kammer hingegen gut. Ferner beharrte der Ständerat auf seiner
Meinung, dass die Kantone über die Kompetenz verfügen sollen, strengere
Werbevorschriften zu erlassen.
Eine weitere Differenz zwischen den beiden Räten bestand im Zusammenhang mit der
Meldepflicht von Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring. Die
Kommissionsmehrheit schlug einen Mittelweg zwischen der nationalrätlichen Position,
auf eine Meldepflicht gänzlich zu verzichten, und der ursprünglichen ständerätlichen
Fassung, welche nach den einzelnen Bereichen aufgetrennte Meldungen vorsah, vor.
Konkret sollten Unternehmen lediglich zur Nennung eines einzigen Betrages für
Marketingaktivitäten verpflichtet werden. Auch sollte es möglich sein, den Betrag in
aggregierter Form, beispielsweise als Summe einer ganzen Branche, zu melden. Die
Mehrheit des Ständerats liess sich jedoch nicht davon überzeugen und folgte
stattdessen mit 24 zu 20 Stimmen einer Minderheit Gapany (fdp, FR), welche sich für
die Version des Nationalrates einsetzte. 
Schliesslich kam der Ständerat der Forderung des Nationalrates auf eine Änderung im
Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, welche das Verwenden von E-Zigaretten
und Tabakprodukten zum Erhitzen in Restaurations- und Hotelbetrieben sowie in
spezialisierten Verkaufsgeschäften in gewissen Zonen erlauben wollte, mit 39 zu 2
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) nicht nach. Zudem beschloss das Stöckli auf Antrag seiner
Kommission neu, das Tabakproduktegesetz als indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» zu klassifizieren. 14
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